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Postwurfsendung – alle Haushalte

Herausgeber:
Verwaltungsgemeinschaft 
Steinkirchen
Am Kirchberg 2
84439 Steinkirchen
vertreten durch Dieter Neumaier

Tel. 0 80 84/9 48 75-0
Fax 0 80 84/9 48 75-99

www.vg-steinkirchen.de 
poststelle@vg-steinkirchen.de
Adresse fürs Holzlandblatt:
holzlandblatt@vg-steinkirchen.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr
Individuelle Terminvereinbarung möglich

Sprechzeiten der 1. Bürgermeister

Alfons Beilhack – 
Gemeinde Hohenpolding
Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr  
in der Gemeindekanzlei Hohenpolding 
Tel. 08084/2636

Michaela Mühlen – 
Gemeinde Inning a. Holz
jeden 1. und 3. Donnerstag 
von 18.00 – 19.00 Uhr 
in der Gemeindekanzlei Inning a. Holz 
Tel. 08084/94325

Dieter Neumaier – 
Gemeinde Kirchberg
Mittwoch von 18.00 – 19.00 Uhr
im Bürgerhaus Schröding
Tel. 08706/249

Johann Schweiger – 
Gemeinde Steinkirchen
Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr
im VG-Gebäude Steinkirchen 
Tel. 08084/94875-53
jeweils individuelle 
Terminvereinbarung möglich!

Nächster Erscheinungstermin: 25.2.2022
Redaktionsschluss: 14.2.2022

Störungsdienste der VG Steinkirchen
Innerhalb der Geschäftszeiten:
Thomas Eibl 0 80 84/9 48 75-22

Bei Nichterreichbarkeit alternativ:
Strom 09 41/28 00 33 66
für die Gemeinden Hohenpolding, 
Kirchberg und Steinkirchen:
Wasser 01 79/2 42 61 88 oder 

01 75/5 51 27 54
Kanal 01 71/2 73 87 78 (Kirchberg)
Kanal 01 75/5 51 25 76 

(Hohenpolding + Steinkirchen)
für die Gemeinde Inning a. Holz:
Wasser 01 70/4 33 47 49 o. 

01 75/5 51 27 54
Kanal 01 75/5 51 25 76

Hauptverwaltung
08084/94875-10
poststelle@vg-steinkirchen.de

Bauamt
08084/94875-20
bauamt@vg-steinkirchen.de

Bürgerbüro/Standesamt
08084/94875-30
einwohneramt@vg-steinkirchen.de

Finanzverwaltung
08084/94875-40
finanzamt@vg-steinkirchen.de

Standorte Defibrillatoren

VR-Bank Steinkirchen
Hofstarringer Straße 9
Ort: Schalterhalle

VR-Bank Hohenpolding
Hauptstraße 19
Ort: Schalterhalle

Zimmerei Stuckenberger, Sulding
Sulding 32
Ort: außen neben Büroeingang

VR-Bank Inning a. Holz
Hauptstraße 1
Erreichbar: Rund um die Uhr

Hochschule Inning a. Holz
Gewerbestraße 3 
Montag bis Donnerstag 
7 – 17 Uhr und Freitag 7 – 15 Uhr

Feuerwehrhaus Arndorf
Arndorf 10
Ort: außen am Feuerwehrhaus

HOIZLAND
Blatt’l
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Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen

Neuer Name und neues Aussehen 
Mit der ersten Ausgabe im Jahr 2022 bekommt
unser bisheriges „Holzlandblatt“ einen neuen Namen
und heißt ab sofort ganz bayrisch „HOIZLAND
Blatt’l“. Zudem wurde das Erscheinungsbild des
Mitteilungsblattes überarbeitet. So finden Sie ab so-
fort gesammelt auf der Titelseite, neben einem wech-
selnden Foto, alle wichtigen Kontaktmöglichkeiten
ins Rathaus und zu den Bürgermeistern samt Bür-
gersprechstunden, darüber hinaus die Störungs-
dienste und die Standorte der lebensrettenden
Defibrillatoren im Holzland.
Der Innenteil bleibt inhaltlich unverändert: Nachrich-
ten aus der Verwaltungsgemeinschaft, Sitzungs -
termine, Interessantes aus den vier Holzland-
gemeinden, vom Wasserzweckverband und den
Schulen/Kindergärten sowie Hinweise zu Abfallwirt-
schaft, Rente, Fundbüro, Feuerwehrübungen und
Gottesdiensten im Pfarrverband Holzland. Veranstal-
tungshinweise und Inserate unserer örtlichen und re-
gionalen Firmen runden das Erscheinungsbild ab.

Besuch im VG-Rathaus nur mit Terminvereinbarung
Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation bitten
wir Sie, den persönlichen Kontakt im Rathaus nur in
unaufschiebbaren und dringenden Fällen in An-
spruch zu nehmen. Wenn unbedingt nötig, dann ver-
einbaren Sie bitte einen Termin mit der/dem
entsprechenden Sachbearbeiter/in. Vieles lässt sich
durch Telefonkontakt, per E-Mail oder online über
das Bürgerserviceportal abwickeln.
NEU: Für Terminvereinbarungen erreichen sie die
Rathausmitarbeitenden am besten unter den tele -
fonischen Sammeldurchwahlnummern (-10, -20,
-30, -40) oder über die neuen Funktions-E-Mail-
adressen für die einzelnen Ämter. Durch Ihre ge-
zielte Vorauswahl gelangen Sie direkt in Kontakt
mit den Mitarbeitern aus den verschiedenen Berei-
chen und müssen nicht erst über die Zentrale gehen.
Hauptverwaltung
08084/94875-10
poststelle@vg-steinkirchen.de
Bauamt
08084/94875-20
bauamt@vg-steinkirchen.de
Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt/Standesamt
08084/94875-30
einwohneramt@vg-steinkirchen.de
Finanzverwaltung
08084/94875-40
finanzamt@vg-steinkirchen.de

Nummer für standesamtliche Notfälle (z.B. Ster-
befall) außerhalb der Öffnungszeiten:
08084/3885
Nummern Störungsdienste:
siehe Seite 1

Zu Ihrem und unserem Schutz bitten wir Sie, bei
einem Terminbesuch in unserm Rathaus folgende
Regelungen zu beachten:
• es muss eine FFP2-Maske getragen werden
• es dürfen sich höchstens zwei Personen gleichzei-
tig in den Gangbereichen aufhalten

• desinfizieren Sie sich am Eingang die Hände
• bitte achten Sie auf den Mindestabstand von 1,5
Metern

• bitte halten Sie die gängigen Hygieneregeln ein
Wir bitten um Ihr Verständnis für die Regelung.
Wir möchten damit sicherstellen, dass die Ge-
meindeverwaltung dauerhaft für Sie erreichbar
und handlungsfähig bleibt.

Bürgerservice-Portal
Das Bürgerservice-Portal erreichen Sie direkt unter
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/vgstein
kirchen oder über die Internetseiten der vier Holz-
landgemeinden (Bürgerservice & Politik – Rathaus
– Bürgerservice-Portal bzw. Formulare
und  Online-Dienste) oder über das
 folgende Piktogramm unter „Service-
Icons“ auf den jeweiligen Internet-Start-
seiten der Gemeinden und der VG. 

Außergewöhnliche Spende: 
Neues E-Bike für Dienstfahrten
Wenige Tage vor Weihnachten erhielt die VG Stein-
kirchen eine außergewöhnliche und umso erfreuli-
chere Spende: ein E-Bike! Der Neuzugang im
VG-Fuhrpark stammt von der Bayernwerk Netz
GmbH und wurde durch Regionalbetreuer Tobias
Brockel überreicht. Als Netzbetreiber engagiert sich
Bayernwerk für nachhaltige Mobilität in den bayeri-
schen Kommunen. Mit der E-Bike-Spende soll die
Umwelt geschont und auf die sportliche, emissions-
freie und vor allem trendige Alternative zum Auto –
zumindest auf kurzen Strecken – Lust gemacht wer-
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den. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 1.600
Euro und jeder Kilometer treten wird die Umwelt ent-
lasten und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördern. Vielen Dank!

Strom unterm Sattel: Tobias Brockel (mitte) bei der
Übergabe des neuen Dienst-E-Bikes an VG-Ge-
schäftsleiter Karlheinz Miksch (li.) und VG-Vorsit-
zenden Dieter Neumaier (re.)

ILE-Zusammenschluss Erdinger
Holzland/Verwaltungsgemeinschaft 
Steinkirchen
Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen
für Kleinprojekte
Auf Grundlage des Bescheids des Amts für Ländli-
che Entwicklung Oberbayern vom 03. Januar 2022
und den Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwick-
lung (FinR-LE) steht dem ILE-Zusammenschluss
„Erdinger Holzland“ für das Jahr 2022 ein Regional-
budget in Höhe von 90.000 EUR zur Verfügung. Die
Förderung erfolgt nach den Bestimmungen der Maß-
nahme 9.0 Regionalbudget im Förderbereich 1 „In-
tegrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) des
Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) in der jeweils geltenden Fassung. 
Der ILE-Zusammenschluss Erdinger Holzland/Ver-
waltungsgemeinschaft Steinkirchen ruft unter Be-
rücksichtigung der nachfolgend genannten
Bedingungen zur Einreichung von Förderanfragen
für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets
auf. 
Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf
Förderung von Kleinprojekten, die unter Berücksich-
tigung
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse ein-
schließlich der erreichbaren Grundversorgung, at-
traktiver und lebendiger Ortskerne und der
Behebung von Gebäudeleerständen, 

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und
Landesplanung, 

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschut-
zes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als
 Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu
 sichern und weiterzuentwickeln. 
Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Ge-
samtausgaben 20.000 EUR nicht übersteigen.
Hierbei handelt es sich um Nettoausgaben. Zu be-
achten ist, dass alle den Zweck der Förderung erfül-
lenden förderfähigen Nettoausgaben eines Projekts
diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. An-
dernfalls kann ein Vorhaben nicht mehr als Kleinpro-
jekt gewertet werden. In einem Aufruf kann pro
Projekt nur ein Antrag eingereicht werden. Eine Auf-
teilung von Projekten zur Unterschreitung der förder-
fähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.
Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinpro-
jekte mit deren Durchführung noch nicht begonnen
wurde. Als Maßnahmenbeginn ist grundsätzlich be-
reits die Abgabe einer verbindlichen Willenserklä-
rung zum Abschluss eines der Ausführung
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags
bzw. auch der Materialkauf für die beantragte Maß-
nahme zu werten. 
Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der
Vertrag ein eindeutiges und ohne finanzielle Folgen
bleibendes Rücktrittsrecht für den Fall der Nichtge-
währung der beantragten Zuwendung enthält oder
unter einer aufschiebenden oder auflösenden Bedin-
gung hinsichtlich der Nichtgewährung der beantrag-
ten Zuwendung geschlossen wird. 
Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss
von Verträgen, die der Vorbereitung oder Planung
des Projekts (einschließlich der Antragvorbereitung
und -erstellung) dienen. Bei Baumaßnahmen gelten
dementsprechend Planungsaufträge bis einschließ-
lich Leistungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersuchun-
gen und Grunderwerb nicht als Beginn des
Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der
Zuwendung. Auch das Herrichten des Grundstücks
(z.B. Planieren) gilt nicht als Beginn des Vorhabens,
wenn die Auftragsvergabe hierfür von den weiteren
Vergaben getrennt werden kann. 
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten sind die Bestimmungen der EU-Verordnung
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013 (De-minimis-Beihilfe
Gewerbe) zu beachten. 
Fördergegenstand: Förderfähig sind beispielsweise
Kleinprojekte zur
a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engage-
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ments, 
b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtli-

cher Ebene, 
c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländli-

chen Bevölkerung, 
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter ange-

passten Infrastrukturmaßnahmen,
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversor-
gung der ländlichen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt
werden, dass der Durchführungsnachweis bis
spätestens 01.10.2022 vorgelegt werden kann. 

Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten

Rechts, 
b) natürliche Personen und Personengesellschaften. 

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung
wird als Zuschuss im Wege der Anteilfinanzierung
gewährt. Die tatsächlich entstandenen Nettoausga-
ben (Bruttoausgaben abzüglich Umsatzsteuer,
Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80 %
bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und
unter Berücksichtigung der im privatrechtlichen Ver-
trag (siehe unten) festgelegten maximalen Zuwen-
dung. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf
unter 500 EUR werden nicht gefördert.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendun-
gen aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, so-
weit dies dort nicht ausgeschlossen ist. Die Summe
der Zuwendungen (Zuschüsse und Förderdarlehen)
darf jedoch bei öffentlichen und gemeinschaftlichen
Maßnahmen 90 %, bei privaten Maßnahmen 80 %
der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschrei-
ten. Eine zusätzliche Förderung über die FinR-LE
oder die Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der
Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR)
ist nicht erlaubt. 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht. Die Zuwendung ist nicht auf Dritte über-
tragbar. 

Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regio-
nalbudget können Kleinprojekte durchgeführt wer-
den, die der Umsetzung des Integrierten Ländlichen
Entwicklungskonzepts dienen und im Gebiet des
ILE-Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl der
Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgre-
mium, das sich aus Vertretern regionaler Akteure zu-
sammensetzt. 

Kriterien zur Projektauswahl:
- Beitrag zur Zielerreichung des ILEK
- Ehrenamtliche Beteiligung
- Vernetzung und Zusammenarbeit
- Bedeutung für die ILE
Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhal-
tung der Fördervoraussetzungen geprüft und an-
hand der genannten Auswahlkriterien bewertet
(Punktesystem). Aus der Bewertung aller Projekte
entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Pro-
jekte im Rahmen des zur Verfügung stehenden Re-
gionalbudgets. 
Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein
privatrechtlicher Vertrag zwischen dem ILE-Zusam-
menschluss Erdinger Holzland/Verwaltungsgemein-
schaft Steinkirchen und dem Träger des
ausgewählten Kleinprojekts geschlossen, in dem die
Umsetzungsmodalitäten geregelt werden. 

Termine:
- Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 
31. März 2022

- Spätester Termin der Abrechnung mit der verant-
wortlichen Stelle des ILE-Zusammenschlusses
(Vorlage des Durchführungsnachweises): 
1. Oktober 2022

Das erforderliche Antragsformular und das
 Merkblatt mit ergänzenden Hinweisen stehen im
Internet-Förderwegweiser des Bayerischen Staats-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
 Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/fo-
erderwegweiser (Link: Ländliche Entwicklung→
Regionalbudget) zur Verfügung. Verwiesen wird
auch auf die Homepage der VG Steinkirchen (Inter-
kommunale Aktivitäten/Ländliche Entwicklung/Re-
gionalbudget 2022).

Anfragen auf Förderung sind an folgende
Adresse zu richten (Verantwortliche Stelle des ILE-
Zusammenschlusses):
Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen
Am Kirchberg 2
84439 Steinkirchen
E-Mail: poststelle@vg-steinkirchen.de
Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: 
Geschäftsleiter Karlheinz Miksch
Tel. Nr. 08084/94875-12 und 0151/46737710
E-Mail: miksch@vg-steinkirchen.de 

Steinkirchen, 11. Januar 2022
Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen
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Liebe Eltern der Grundschulkinder im Bereich der
Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen,

hiermit möchten wir Sie auf die Möglichkeit der Ferienbetreuung im Jahr
2022  jeweils in der Zeit von 7:00 bis 15:00 Uhr in den Räumen der 
Mittagsbetreuung in der Grundschule Inning a. Holz Tel. 5036141 hinweisen. 
Auf Wunsch kann Ihr Kind auch mit einem warmen Mittagessen versorgt werden.

Die Kosten für dieses Betreuungsangebot betragen:
  ~ gebuchtes Mittagessen: 3,00 €/Tag
  ~ Gebühr für die Betreuung, je angefangene Std. : 1,50 €

 Mittels beigefügtem Anmeldeformular können Sie Ihr Kind an den jeweiligen 
Tagen zu den gewünschten Zeiten verbindlich anmelden. 

hiermit melde/n ich/wir, Frau/Herr/Familie ........................................................................

Anschrift .............................................................................................Tel. ........................

mein(e)/ unser(e) Kind(er) ............................ .................. geboren am ........................................

für folgende Tage zur Ferienbetreuung verbindlich an (bitte gewünschte Uhrzeit eintragen):

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022

* Bei Abholung des Kindes nach 12:00 Uhr ist die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend!

O
st

er
fe

rie
n

in der Zeit   
von bis

ke
in

e 
B

et
re

uu
ng

Mittagessen*   
(bitte auswählen)

ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022

* Bei Abholung des Kindes nach 12:00 Uhr ist die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend!

erste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
01.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022

letzte Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
05.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022

* Bei Abholung des Kindes nach 12:00 Uhr ist die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend!

Schriftliche Anmeldungen, die nicht 14 Tage vor der gebuchten Zeit storniert werden, 
werden kostenpflichtig abgerechnet.
Wir behalten uns vor bei einer Anmeldung von weniger als drei Kindern an den
entsprechenden Tagen die Ferienbetreuung nicht durchzuführen. 
Sollten Sie eine Betreuung zu anderen als den von uns angebotenen Zeiten benötigen, 
bitten wir Sie, uns dies zeitnah mitzuteilen und wir werden versuchen Ihren Wünschen
zu entsprechen. 

Datum, Unterschrift
Rückfragen an Fr. Stadlöder, Tel. 08084/94875-13. 
Di. und Do. in der Zeit von 8:00 -12:00 Uhr erreichbar!

ke
in

e 
B

et
re

uu
ng

ja / nein ja / nein

ja / nein

Bemerkungen:

in der Zeit         
von bis

Mittagessen*   
(bitte auswählen)

ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein

ja / nein ja / nein ja / nein

P
fin

gs
tfe

rie
n

in der Zeit         
von bis

Mittagessen*   
(bitte auswählen)

ja / nein ja / nein

S
om

m
er

fe
rie

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

in der Zeit         
von bis

Mittagessen   
(bitte auswählen)

ja / nein ja / nein
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Schulabgänger aufgepasst – 
Ehrung für besondere Leistungen
Alle Schülerinnen und Schüler der Verwaltungsge-
meinschaft Steinkirchen, die in ihrer schulischen
bzw. beruflichen Abschlussprüfung einen Noten-
durchschnitt bis 1,99 erreicht haben, erhalten von
den Gemeinden eine Auszeichnung. Hierzu ist es er-
forderlich, dass Sie sich in der Verwaltungsgemein-
schaft Steinkirchen bei Frau Brunner (1. OG), Tel.
08084/94875-0, melden und eine Kopie des Ab-
schlusszeugnisses vorlegen.

Grundsteuer für das Jahr 2022
Für diejenigen Steuerschuldner, die für dieses Ka-
lenderjahr die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu
entrichten haben, gelten die in dem letzten Bescheid
getroffenen Festsetzungen gem. § 27 Abs. 3
GrdStG für ein weiteres Kalenderjahr, d. h. es treten
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn an die-
sem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre.

Gemeindesteuern
Von der Gemeindekasse wird darauf hingewiesen,
dass die Grundsteuern A und B, die Vorauszahlun-
gen für Wasser- und Kanalgebühren sowie die Vo-

rauszahlungen für die Gewerbesteuer zum 15. Feb-
ruar 2022 fällig sind. Soweit die Gemeindekasse
von den Zahlungspflichtigen zum Einzug der fälligen
Beträge ermächtigt ist, werden diese zum genannten
Zeitpunkt vom Konto abgebucht. Um unnötige Mehr-
kosten zu vermeiden, bitten wir Sie, bei Änderungen
der IBAN oder der Bankverbindung, dies der Ver-
waltungsgemeinschaft Steinkirchen umgehend mit-
zuteilen. Zahlungspflichtige, die der Gemeinde keine
Einzugsermächtigung erteilt haben, werden gebeten,
die Steuerzahlungen umgehend an die Gemeinde-
kasse zu entrichten.

Winterwanderung organisiert vom Landvolk
Holzland
Sonntag, 30.01.2022 um 14.00 Uhr, Treffpunkt Park-
platz Gasthaus Strasser, Oberbierbach
Wie jedes Jahr begeben wir uns gemeinsam auf den
Marienweg in und um Maria Thalheim. Am Meditati-
onsrad können wir uns auf eine kurze Andacht mit
Pastoralreferenten Toni Emehrer freuen. Im An-
schluss ist jeder eingeladen, den Nachmittag beim
Wirt in Oberbierbach ausklingen zu lassen. Natürlich
halten wir uns an die geltenden Coronaregeln. Jeder
ist eingeladen!

Impfangebote im Holzland - für alle ab 12 Jahren!

Wochentag Datum Uhrzeit Wo?

Freitag 21.01.2022 13-16 Uhr Impfbus am Feuerwehrhaus in Inning am Holz

Dienstag 25.01.2022
09-12 Uhr
13-16 Uhr

Mobiles Team Mehrzweckhalle Hohenpolding

Dienstag 01.02.2022 09-12 Uhr Impfbus am Rathaus in Steinkirchen

Freitag 04.02.2022 09-12 Uhr Impfbus am Heimatmuseum in Thal

Freitag 11.02.2022
09-12 Uhr
13-16 Uhr

Mobiles Team Mehrzweckhalle Hohenpolding

Freitag 18.02.2022 09-12 Uhr Impfbus am Feuerwehrhaus in Inning am Holz

Freitag 18.02.2022 13-16 Uhr Impfbus am Heimatmuseum in Thal

Freitag 25.02.2022
09-12 Uhr
13-16 Uhr

Mobiles Team Mehrzweckhalle Hohenpolding

➢ ohne Anmeldung
➢ Registrierung empfehlenswert unter https://impfzentren.bayern/citizen/
➢ detaillierte Infos unter https://brk-erding.de/impfzentrum
➢ Kinderimpfen (5-11 Jahre) nur im Impfzentrum Erding!
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Merkblatt für den Einsatz des Großhäckslers im Landkreis Erding 

 
 

Als weitgreifende Maßnahme der Abfallvermeidung bietet der Landkreis Erding die Zerkleinerung von 
holzigen Gartenabfällen durch den Häckselservice an. 
Um einen reibungslosen Einsatz des Landkreishäckslers zu gewährleisten, gibt das Landratsamt Erding 
hierzu einige wichtige Informationen. 
 

 
Grundsätzliches: 
 
 

• Grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private Hausgärten erbracht, die eine Veranlagung mit 
Hausmülltonnen besitzen und die sich für den Häckseldienst angemeldet sind. Für Forsthölzer kann die 
Leistung nicht in Anspruch genommen werden! 

 

• Jeder Hausgarten wird nur einmal je Häckselaktion angefahren – auch dann, wenn die maximale 
Häckseldauer nicht ausgeschöpft ist. 

 

• Die maximale Häckseldauer beträgt pro Einsatzort 10 Minuten. 
 

• Kosten für einen länger dauernden Einsatz werden direkt zwischen Leistungsempfänger und 
Häckselunternehmer abgerechnet. 

 
 

• Eine Anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige Vereine) ist grundsätzlich nur in Absprache 
mit dem Fachbereich Abfallwirtschaft im Landkreis Erding möglich. 

 

Der Häckseldienst des Landkreises Erding ist eine kostenintensive Leistung, die aus dem 
Abfallgebührenhaushalt bezahlt wird. Um eine zügige und damit kostensparende Abwicklung zu gewährleisten 
sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen: 
 

• Der Häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete Grundstücke. Die Leistung wird nicht für Grundstücke 
erbracht, die erst am Häckseltag vom Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten genannt werden. 

 

• Die Zufahrt zum Einsatzort sollte entsprechend dimensioniert sein. Die Mindestzufahrtsbreite beim 
Großhäcksler 4,0 m. Kurven müssen 5,0 m breit sein. 

 

• Das Häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu Haufwerken so aufgeschichtet sein, dass die Hölzer 
ohne großen Aufwand entnommen werden können. Die Hölzer gelten als nicht häckselbar, wenn sie mit 
Lastwagen oder Anhängern abgekippt oder mit Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl für 
die Höhe des Haufwerkes: 1,0 m.  

 

• Es dürfen keine Wurzelstöcke zum Häckseln bereitgelegt werden. 
 

• Bäume sind entsprechend auszuasten.  
 

• Um den Häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass sich keine Fremdstoffe in den 
Haufwerken befinden. Besonderes Augenmerk gilt hierbei Metallen und Steinen. 

 

• Es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes holziges Material bereitzulegen. Krautiges oder 
Komposthaufen bzw. Grasschnitt, Laub, Schilf, Topf- und Gemüsepflanzen sind ungeeignet.  

 

• Die Haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter Spannungs-, Telefonleitungen oder unter 
Bäumen bereitgestellt werden.  

 

• Das Häckselgut muss auf den Grundstücken so bereitgestellt werden, dass es von öffentlichen 
Grundstücken aus aufgenommen und gehäckselt werden kann. Privatgrundstücke werden grundsätzlich 
nicht befahren. 

 

Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häckseldienstes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht 
pünktlich bereitgelegt, kann die Leistung nicht erbracht werden. Es besteht hierbei kein Anspruch auf 
Nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis. 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Abfallwirtschaft im Landratsamt Erding, �� 08122/58-1152 
oder -1151 

Herausgeber:  
Landkreis Erding 

Alois-Schießl-Platz 2, 
 85435 Erding 
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Häckslereinsatz
In den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft
Steinkirchen wird wieder der Häcksler des Landkrei-
ses eingesetzt.
Termine: Montag, 25.04.2022 bis Mittwoch,
27.04.2022
Bitte beachten Sie, dass über den Tag und die Uhr-
zeit keine Auskünfte erteilt werden können. 
Grundsätzlich gilt: Sie müssen am Tag des Häcks-
lereinsatzes nicht zu Hause sein, das Häckselgut
muss gut sichtbar und zugänglich bereit liegen. Be-
achten Sie hierzu auch bitte das Merkblatt des
Landratsamtes Erding.
Anmeldung unter: 08084/94875-30
Anmeldeschluss: Mittwoch, 20.04.2022 um 12:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass zu spät eingehende Anmel-
dungen nicht berücksichtigt werden können.

Sitzungstermine

Gemeinde Hohenpolding
Am Dienstag 15. Februar 2022, findet um 19:30
Uhr eine öffentlicheGemeinderatssitzung statt. Die
Tagesordnungspunkte und den Sitzungsort entneh-
men Sie bitte zu gegebener Zeit der Bekanntma-
chung an der Anschlagtafel oder im Internet unter
www.hohenpolding.de.  

Gemeinde Inning a. Holz
Am Dienstag, 22. Februar 2022, findet um 19:00
Uhr eine öffentlicheGemeinderatssitzung statt. Die
Tagesordnungspunkte und den Sitzungsort entneh-
men Sie bitte zu gegebener Zeit der Bekanntma-
chung an der Anschlagtafel oder im Internet unter
www.gemeinde-inning.de.

Gemeinde Kirchberg
Am Mittwoch, 23. Februar 2022, findet um 19:30
Uhr eine öffentlicheGemeinderatssitzung statt. Die
Tagesordnungspunkte und den Sitzungsort entneh-
men Sie bitte zu gegebener Zeit der Bekanntma-
chung an der Anschlagtafel oder im Internet unter
www.gemeinde-kirchberg.de.

Gemeinde Steinkirchen
Am Dienstag, 22. Februar 2022, findet um 19:30
Uhr eine öffentlicheGemeinderatssitzung statt. Die
Tagesordnungspunkte und den Sitzungsort entneh-
men Sie bitte zu gegebener Zeit der Bekanntma-
chung an der Anschlagtafel oder im Internet unter
www.gemeinde-steinkirchen.de. 

Gemeinde Hohenpolding

Bekanntmachung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenpolding hat
in der Gemeinderatssitzung vom 16.11.2021 die
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 be-
schlossen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem
01.01.2022 in Kraft. Die Haushaltssatzung und der
Haushaltsplan liegen nun eine Woche lang öffentlich
auf. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan lie-
gen außerdem während des ganzen Jahres in der
Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen, Am Kirch-
berg 2, 84439 Steinkirchen, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Dem
Landratsamt Erding wurden die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2022
zur rechtsaufsichtlichen Überprüfung vorgelegt.
Diese ergab keinerlei Beanstandungen. 

Laudatio für Breiteneicher Anton – 
Schützenverein Hohenpolding

Anton Breiteneicher ist seit 54 Jahren beim Schüt-
zenverein Hohenpolding und war im Jahr 1969 Grün-
dungsmitglied und von 1979 bis 1985 bei den
Schützen als Sportwart tätig. Zeugwart ist er beim
Verein seit 1985. Zum Beispiel war er bei der Fah-
nenweihe der Feuerschützen Hohenpolding 1978
beim Planen, Organisieren bis zum Fest immer im
Einsatz und auch mit Rat und Tat jederzeit für alle
parat. Der Schießstand der Schützen wurde viermal
umgezogen! Anton Breiteneicher war jedes Mal tat-
kräftig bei allen Umzügen im Einsatz und kümmert
sich stets um die Instandhaltung des Standes. Bei
jedem Vereinsfest in der Gemeinde, sei es vom Pla-
nen und Organisieren, grillen bis hin zum Aufräumen
ist Anton Breiteneicher immer engagiert vor Ort und
ein zuverlässiger Helfer. Als Pfarrgemeinderat war er
28 Jahre im Einsatz. Anton Breiteneicher ist bei allen
Vereinen nicht nur als zuverlässiger Arbeiter, sondern
auch als großzügiger Gönner sehr geschätzt. Seit
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Hof-Laden
Gutes aus der Region und eigener Produktion

Bertl Wegmann, Weg 2
84416 Taufkirchen (Vils)
wegmann.ub@t-online.de

www.bj-ranch.de
Mobil: 0171-273 877 4

Unser traditioneller Familienbetrieb steht für natürliche 
Weidehaltung, Fütterung ohne Gentechnik, lokale sowie 
nachhaltige Landwirtschaft und regionale Vertriebspartner.

Gute Qualität ist unser Antrieb für Ihr Vertrauen.

Frisches FFlFleFleiFleisFleiscFleischFleisch vom Weide-Ochsen
am FFrFreFreiFreitFreitaFreitagFreitag 18.02.2022

Mit Bitte um Vorbestellung 
bis 12.02.2022 unter:

Ö nungszeiten:
Do/Fr: 13-18 Uhr
Sa: 8-14 Uhr
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seiner Rente ist er bei der Krieger- und Soldatenka-
meradschaft Hohenpolding als Fähnrich sehr aktiv.
Als Mitglied der Kirchengemeinde Hohenpolding hat
er sich zudem bei der Ausrichtung der Kirchenfeste,
bei Firmungen, Kommunion sowie bei der Primiz bei
Herrn Brandlmeier hervorgetan. 

Laudatio für Mühlenbeck Gerhard – 
TSV Taufkirchen, FC Hohenpolding

Gerhard Mühlenbeck ist seit 45 Jahren Mitglied beim
TSV Taufkirchen und seit 30 Jahren Mitglied beim
FC Hohenpolding. Seine Leidenschaft im Sport gilt
vor allem dem Handball und dem Fußball. Im Fußball
war er von 1991 bis 2007 aktiver Spieler beim FC
Hohenpolding. In den Jahren 1993 bis 2004 über-
mittelte er Berichte über die Spiele der Senioren an
die heimische Presse. 1995 bis 2005 war er An-
sprechpartner und Organisator der 2ten Herren-
mannschaft des FC Hohenpolding. In den Jahren
2002 bis 2008 übernahm er im Vorstand des Ver-
eins den Posten des 2. Schriftführers. Ab 2000 bis
heute widmet er sich der Organisation der „Alten
Herren“ im Verein und organisiert die Spieleinheiten
(aktiver Spieler bis 2011). Im Handball war er in der
Zeit von 1982 bis 1998 aktiver Spieler beim TSV
Taufkirchen. Ab 1995 bis 2000 hat er als Abteilungs-
leiter die Geschicke der Abteilung Handball geleitet.
Seit 2011 bis heute hat er wieder die Leitung der Ab-
teilung Handball übernommen und organisiert die
Abteilung. Seit dem Jahr 2000 ist er auch noch zu
seinen Tätigkeiten in verantwortlicher Position im
Hauptverein TSV Taufkirchen als 1. stellv. Vorsitzen-
der tätig. Zudem zeichnet er sich für die Sicherheit
im Bereich der vereinseigenen Hallen verantwortlich.
2014 wurde die Geschäftsstelle des Vereins kom-
plett neu strukturiert. Dabei hat er durch seine Com-
puterkenntnisse die Umstellung auf moderne
Bürokommunikation und Computerprogramme an
verantwortlicher Stelle geleitet. Von 2001 bis 2008
war er Mitglied in der Kreisvorstandschaft des BLSV

und hat dort die Tätigkeit des Internetbeauftragten
übernommen. Von 1997 bis 2001 war er Mitgründer
und Beisitzer im Förderverein Holzland des llVs für
die Entwicklung des Internets im ländlichen Bereich
für die Gemeinde Hohenpolding. 

Gemeinde Inning a. Holz

Bekanntmachung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Inning a. Holz hat
in der Sitzung vom 23.11.2021 die Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Haus-
haltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft. Die
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen nun
eine Woche lang öffentlich auf. Die Haushaltssat-
zung und der Haushaltsplan liegen außerdem wäh-
rend des ganzen Jahres in der 
Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen, Am Kirch-
berg 2, 84439 Steinkirchen, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Dem
Landratsamt Erding wurden die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2022
zur rechtsaufsichtlichen Überprüfung vorgelegt.
Diese ergab keinerlei Beanstandungen. 

Gemeinde Kirchberg

Der Bürgermeister informiert
Kommunaler Haushalt 2022
Der gemeindliche Haushaltsplan für 2022 wurde in
der Dezember-Sitzung 2021 des Gemeinderates
Kirchberg beschlossen und an das Landratsamt
 Erding als zuständige Aufsichtsbehörde zur Geneh-
migung weitergeleitet. Er umfasst ein Gesamtvolu-
men von 4.084.674€ (Verwaltungshaushalt
2.497.892€ und Vermögenshaushalt 1.586.782 €).
Die Hebesätze für die Grundsteuer A (landwirt-
schaftliche Grundstücke), Grundsteuer B (bebaute
Grundstücke) und die Gewerbesteuer bleiben un-
verändert. Die wichtigsten Projekte 2022 sind die
Weiterführung der Sanierung samt Brandschutzop-
timierung des Grundschulgebäudes in Schröding,
die weitere Entwicklung des Baugebietes Baustar-
ring-West, Vorbereitungsarbeiten für die Fortführung
des Breitbandausbaus, die Ertüchtigung unserer Si-
reneninfrastruktur sowie einzelne Straßensanierun-
gen. Der Kommunalfinanzplan sieht die Möglichkeit
einer Kreditaufnahme für Grunderwerb vor. An
 Tilgungsleistungen sind im Haushalt für das laufende
Jahr 228.217 € ordentliche und 50.000 € Sonder-
tilgung eingestellt.
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Geschwindigkeitsmessungen 
im Gemeindebereich
Die Polizeiinspektion Dorfen führt weiterhin regelmä-
ßige Geschwindigkeitsmessungen im gesamten
 Gemeindebereich Kirchberg durch. Bitte achten Sie
zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer jederzeit und überall auf die vor-
gegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Re-
duzieren Sie Ihr Tempo vorausschauend und
situationsbedingt, damit Sie selbst und auch andere
unfallfrei bleiben.

First Responder-Einsatzgruppe der FF Kirchberg
Als starkem Befürworter und Mitinitiator der First
Responder-Einsatzgruppe ist mir die Unterstützung
unserer professionellen ehrenamtlichen Ersthelfer
eine Herzensangelegenheit. Statt persönlicher Ge-
schenke habe ich deshalb zu meinem 50. Geburts-
tag um Spenden gebeten, die ich nun an mir
wichtige soziale Einrichtungen weiterleite. Einer der
Empfänger ist die Kirchberger First Responder-
Gruppe, deren Ausbildung und Arbeit ich sehr gerne
unterstütze.

Spende, Dank und Anerkennung durch Dieter Neu-
maier (li.) an First Responder-Einsatzleiter Martin
Grandinger (Foto: Hans Kronseder)

Falls auch Sie bei passender Gelegenheit die First
Responder-Einsatzgruppe finanziell unterstützen
wollen, können Sie gerne auf das Konto der Feuer-
wehr Kirchberg (IBAN DE80 7016 9566 0002
5101 70) mit dem Verwendungszweck „Spende
First Responder“ überweisen. Es werden entspre-
chende Spendenquittungen ausgestellt und die Un-
terstützer werden veröffentlicht.

Holzlandwichtel
Bereits zum 4. Mal in Folge dür-
fen wir Holzlandwichtel uns seit
Ende 2021 wieder Ökokids-Kin-
dertageseinRICHTUNG NACH-
HALTIGKEIT nennen. Diese Auszeichnung wird
jährlich vom LBV und dem Bayerischen Staatsminis-
teriums für Umwelt und Verbraucherschutz neu ver-
geben. Mit 2 von 3 Raben wurde in 2021 unser
Insektenprojekt „Schmetterling, Käfer und Co – wir
entdecken die Welt der Insekten“ ausgezeichnet. 
Mit den Kindern erforschten wir, welche Insekten in
unserem Wald und auf der Wiese am häufigsten vor-
kommen und bestimmten diese anhand von Bestim-
mungsbüchern und -karten. Dazu mussten wir oft mit
unseren Becherlupen ganz genau hinschauen und
die Tiere sehr exakt beschreiben, um die Insekten in
unseren Büchern sicher bestimmen zu können. Kurz
bevor der Kindergarten dann wieder für eine Weile
schließen musste, suchten sich die Kinder jeweils ein
Insekt aus, für das sie „Experte“ werden wollten und
erforschten es daheim mit ihren Eltern und Ge-
schwistern. In der Kindergartenfreien Zeit sammelten
sie viele wissenswerte Informationen über das Tier,
modellierten, fotografierten oder malten es und jedes
Kind, das wollte, durfte „sein“ Insekt, nachdem der
Kindergarten wieder öffnen durfte, der Gruppe vor-
stellen. So entstand nach dem Lockdown ein ganz
neues Ritual im Morgenkreis und wir hörten jeden
Morgen ganz tolle „Referate“ von unseren Kindern.
Es trauten sich erstaunlich viele Kinder diese Auf-
gabe zu, nicht nur die Vorschulkinder, und sie genos-
sen es sichtlich, den anderen Kindern etwas Neues
beibringen zu können. Wir Erzieherinnen hatten er-
gänzend zu jedem vorgestellten Tier entweder Lie-
der, Spiele oder Geschichten dabei. Besonders
intensiv haben wir uns anhand von kleinen Experi-
menten mit dem Verhalten von Ameisen beschäftigt
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und auch mit Bienen, Schmetterlingen und Käfern
aller Art. Und zu unserem kleinen Sommerfest haben
wir unsere gebastelten Bienen, Schmetterlinge und
Marienkäfer als bunte Mobile in die Bäume gehängt,
bevor die Kinder sie als Andenken an dieses Projekt
mit nach Hause nehmen durften. Gelernt haben wir
in diesem Projekt sehr viel; nicht zuletzt Achtsamkeit
und Respekt vor der Leistung dieser kleinen Lebe-
wesen, die für uns Menschen so wichtig sind!

Michaela Goßmann
Leitung Naturkindergarten Holzlandwichtel 
Schröding

Theaterverein Kirchberg
Die Theateraufführungen im März müssen aufgrund
der Corona-Situation und durch verschärfte Aufla-
gen leider abgesagt werden. Sobald es wieder mög-
lich ist, freuen wir uns, wenn wir nach vielen Jahren
der Pause endlich wieder für euch spielen dürfen. 

Jagdgenossenschaft

Jagdgenossenschaft Hohenpolding
Die Jagdversammlung am 11.02.2022 entfällt.

Jagdgenossenschaft Hohenpolding
Werte Jagdgenossen, auch in diesem Jahr hat uns
das Virus fest im Griff. Derzeit spielen zu viele Fak-
toren eine Rolle: wie Inzidenzwert, Hospitalisierungs-
rate, getestet, geimpft, „geboostert“. Dies macht
eine Planung gesellschaftlicher Veranstaltungen
langfristig nicht möglich. Vor allem in geschlossenen
Räumen. Dadurch habe ich mich in Absprache des
Jagdvorstandes und unserer Wirtsfamilie entschie-
den, das Jagdessen wieder zum Abholen zu veran-
stalten. Auch im Hinblick darauf, dass ich keinen
Menschen ausgrenzen möchte. Termin ist wie im Ge-
meindekalender bekannt gegeben am Freitag, den
25. Februar 2022, ab 17.00 Uhr. Wir bitten um tele-
fonische Vorbestellung bis zum Sonntag, den 20.
Februar 2022 bei Familie Rauschhuber, Tel.
08084/25770. Wir Poldinger Jager hoffen, dass wir
bald zu unserer alten Tradition zurückkommen kön-
nen, das Jagdessen wieder gemeinsam zu verbrin-
gen. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich mit einer
Bitte an die Gemeindebürger wenden. Es geht um
die Fütterung der Wildtiere. Es ist sicher gut ge-
meint, dass in die Futterkrippen Brot gelegt wird.
Rehe sind jedoch Feinschmecker und fressen kein
altes, gar schimmliges Brot oder dergleichen. Sie

würden dadurch nur krank werden. Die Wildtiere be-
kommen von uns Jägern zu gegebener Zeit das rich-
tige Futter. In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein gutes neues Jahr und verbleibe mit einen Waid-
manns Heil, 
Euer Jagdpächter Franz Löffelmann

Wasserzweckverband

Bekanntmachung 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung Holzland hat in der Sitzung vom
27.10.2021 die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt
mit dem 01.01.2022 in Kraft. Die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan liegen nun eine Woche lang
öffentlich auf. Die Haushaltssatzung und der Haus-
haltsplan liegen außerdem während des ganzen Jah-
res in der Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen,
Am Kirchberg 2, 84439 Steinkirchen, innerhalb der
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.
Dem Landratsamt Erding wurden die Haushaltssat-
zung und der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr
2022 zur rechtsaufsichtlichen Überprüfung vorge-
legt. Diese ergab keinerlei Beanstandungen.  

Abfallwirtschaft

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe 
im Holzland
Hohenpolding:
Donnerstag von 15:30 - 17:00 Uhr und am Sams-
tag von 09:30 - 12:00 Uhr
Kirchberg:
Donnerstag von 16:00 - 18:00 Uhr und am Sams-
tag von 09:00 - 11:00 Uhr
Steinkirchen:
Mittwoch von 17:00 - 19:00 Uhr und am  Samstag
von 09:00 - 12:00 Uhr
Inning a. Holz: 
Mittwoch und  Samstag 
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Einwurfzeiten an Recyclinghöfen
Die Trennung von Wertstoffen ist ein wichtiger Bei-
trag für den Umweltschutz und schont Ressourcen.
Für die Benutzung unserer Re cyclinghöfe bitten wir
Sie, sich an die geltenden Regeln zu halten. Bitte be-
achten Sie die zulässigen Einwurfzeiten.
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Sammelbehälter für Altbatterien und Toner
Im Verwaltungsgebäude der Verwaltungs gemein -
schaft Steinkirchen befinden sich Sammelbehälter
für Altbatterien sowie für Druckerpatronen. Die Bür-
ger des Holzlandes können diese Sammelbehälter
zu unseren Öffnungszeiten zur Entsorgung nutzen.
Batterien und Akkus können auch bei unseren Re-
cyclinghöfen abgegeben werden.

Sperrmüllabholdienst: 
Stichtage und Neuerungen im Jahr 2022
Das Landratsamt Erding weist im Zusammenhang
mit der Sperrmüllabholung auf die Stichtage für
2022 sowie die Änderungen hin. 
Das bewährte System der Sperrmüllabholung und
die alternative Möglichkeit der kostenlosen Anliefe-
rung von Sperrmüll an der Müllumladestation in Isen
bleiben in gewohnter Form bestehen. Für die Anlie-
ferung in Isen gilt weiterhin eine Freimenge von 200
Kilogramm pro Kalenderjahr und Haushalt. Bei der
Abholung beim Bürger vor Ort sind 2 m³ Sperrmüll
frei.
Neu ab 2022 ist, dass nur mehr eine Abholung von
Sperrmüll pro Jahr und Haushalt erfolgt. Dafür
wird es neben einem Termin im Frühjahr 2022 zu-
künftig ab dem 01.07.2022 in jedem Quartal einen
Abholtermin geben. Bei Überschreitung der Frei-
menge von 2 m³ je Haushalt, werden bei Abholung
20 Euro pro weiteren angefangenen halben Kubik-
meter berechnet.
Die Meldefristen für die Sperrmüllabholungen in
2022 sind für das:
Frühjahr: 17.02.2022
3. Quartal 29.07.2022
4. Quartal 28.10.2022
Wenn Sie sich zur Sperrmüllabfuhr anmelden wer-
den Sie automatisch für die nächste kommende Ab-
holung vorgemerkt. Bitte beachten Sie hierzu die
Meldefristen und dass nur eine Anmeldung pro Jahr
und Haushalt erfolgen kann. Bitte überprüfen Sie
auch ob Ihr Entsorgungsgut als Sperrmüll abgeholt
werden kann.
Die Anmeldung muss schriftlich unter Angabe des
abzuholenden Sperrmülls beim Landratsamt Erding,
Fachbereich Abfallwirtschaft erfolgen.
Für Rückfragen zur Sperrmüllabholung steht die Ab-
fallwirtschaft unter Tel. 08122/58-1550 zur Verfü-
gung. Nähere Informationen sowie das
Anmeldeformular finden Sie unter: www.landkreis-
erding.de/abfallwirtschaft/sperrmuell/ oder in der
Abfallfibel 2022 auf den Seiten 10-12.

Rente

Wir bitten Sie in Rentenangelegenheiten unbedingt
Termine bei der Verwaltungsgemeinschaft Steinkir-
chen, Am Kirchberg 2, 84439 Steinkirchen, zu ver-
einbaren. Ansprechpartnerin ist Frau Huber, Tel.
08084/94875-31. 

Feuerwehrübungen

Freiwillige Feuerwehr Sulding
Die nächste Jugendübung findet am Freitag, 04. Fe-
braur 2022 um 18:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus
in Starzell statt.

Gottesdienste im Pfarrverband Holzland

Samstag, 29. Januar
Burgharting:          16:00 Uhr Vorabendgottesdienst
Sonntag, 30. Januar
Steinkirchen:         8:30 Uhr Eucharistiefeier
Inning:                  10:00 Uhr Eucharistiefeier
Hohenpolding:      10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Schröding:            10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Maria Thalheim:    14:00 Uhr Winterwanderung KLB Holzland
Samstag, 5. Februar
Steinkirchen:        16:00 Uhr Vorabendgottesdienst
Sonntag, 6. Februar mit Kerzenverkauf und Blasiussegen
Schröding:            8:30 Uhr Pfarrverbandsgottesdienst
Burgharting:         8:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Inning:                  10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Hohenpolding:      10:00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 12. Februar
Inning:                  16:00 Uhr Vorabendgottesdienst
Sonntag 13. Februar
Hohenpolding:      8:30 Uhr Eucharistiefeier
Steinkirchen:        8:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Schröding:            10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Burgharting:         10:00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 19. Februar
Schröding:            16:00 Uhr Vorabendgottesdienst
Sonntag, 20. Februar
Steinkirchen:        8:30 Uhr Eucharistiefeier
Inning:                  10:00 Uhr Pfarrverbandsgottesdienst
Burgharting:         10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Hohenpolding:      10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Samstag, 26. Februar
Hohenpolding:      16:00 Uhr Vorabndgottesdienst
Sonntag, 27. Februar
Schröding:            8:30 Uhr Eucharistiefeier
Steinkirchen:        10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Inning:                  10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Burgharting:         10:00 Uhr Pfarrverbandsgottesdienst

Kurzfristige Terminänderungen sind möglich.Wir bitten um Beachtung der aktuellen Got-
tesdienstordnung. Die Gottesdienst-Ordnung finden Sie auch unter: www.erzbistum-
muenchen.de/PV-Holzland 
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Veranstaltungen

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es für viele Termine
nach wie vor Änderungen oder kurzfristige Absagen. Bitte
informieren Sie sich deshalb im Zweifelsfall in der örtli-
chen Presse oder direkt beim Veranstalter nach dem ak-
tuellen Stand. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Landvolk Holzland
So., 30.01.22 Winterwanderung um 14:00 Uhr, Treff-
punkt Gasthaus Strasser, Oberbierbach (s. S. 7)

Schröding
Do., 03.02.22 Haxen-Essen in Schröding ab 18:00
Uhr im Gasthaus Müller. Eine Portion
Schweins’Haxe, auch zum Mitnehmen. Vorbestellung
erforderlich. Auf Ihr Kommen freut sich Familie Mül-
ler. (Tel. 08706 800)

Hofstarring
Fr., 11.02.22 TÜV für Landwirtschaftliche Zugma-
schinen in der Werkstätte Erwin Forsteneichner ab
14:00 Uhr. Bitte anmelden Tel. 08084/8171.

Voranzeige

Burgharting
Mi., 02.03.22 „Fischparty“ im Gasthaus Forster.  
To-Go von 11:00 – 20:00 Uhr. Nur mit Vorbestellung
bis 23.02.2022 möglich. Auf Ihre Bestellung freut
sich Fam. Forster. (Tel.: 08706/202)

Großwimpasing
Mi., 02.03.22 Jahresversammlung der Widhack-
gemeinschaft Inning und Umgebung im Gasthaus
Winkler Großwimpasing. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Schröding
Do., 03.03.22 Haxen-Essen in Schröding ab 18:00
Uhr im Gasthaus Müller. Eine Portion
Schweins’Haxe, auch zum Mitnehmen. Vorbestellung
erforderlich. Auf Ihr Kommen freut sich Familie Mül-
ler. (Tel. 08706 800)

Schröding
Sa., 12.03.22 Jahreshauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Kirchberg im Gasthaus Müller in
Schröding um 19:30 Uhr. Für die Veranstaltung ist ein
2G+ Nachweis erforderlich. Der Gottesdienst zum Ge-
denken an die verstorbenen Mitglieder findet bereits
um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche in Schröding statt.

Verschiedenes

Seit 09.12.2021 bietet der Pflegestützpunkt Erding
in Taufkirchen (Vils) eine regelmäßige Außensprech-
stunde an. Diese findet in 14-tägigem Rhythmus je-
weils Donnerstag von 17-19 Uhr im Rathaus
Taufkirchen (Vils) statt. Um eine vorherige Terminver-
einbarung unter Tel.: 08122/58-1800 oder E-Mail:
pflegestuetzpunkt@lra-ed.de wird gebeten.
Die nächsten Termine sind an folgenden Donners -
tagen: 
13.01.2022, 27.01.2022, 10.02.2022, 24.02.2022,
10.03.2022, 24.03.2022, 07.04.2022, 21.04.2022,
05.05.2022, 19.05.2022, 02.06.2022, 23.06.2022

Ihr inhabergeführter 
Akustiker in Wartenberg!

Hörakustik in Wartenberg
Untere Hauptstraße 16b
85456 Wartenberg
www.akustik-wartenberg.de

Terminvereinbarung unter:

0 87 62 - 929 90 80

persönliche & individuelle Beratung

Hörsysteme aller Preisklassen

langfristig gleicher Ansprechpartner

unverbindliches Probetragen

umfangreiches Zubehör

Terminvereinbarung unter:

0 87 62 - 929 90 80

langfristig gleicher Ansprechpartner

unverbindliches Probetragen

umfangreiches Zubehör

Bild © BernafonAG
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Veranstaltungen vom Zentrum der Familie Erding

Online: Medien in der Familie –
Vortrag für Eltern von 10- bis 14-Jährigen findet
am Montag den 17. Januar 2022, von 20:00 bis
21:30 Uhr, mit Doris Sippel, statt. Digitale Spiele fas-
zinieren Kinder und Jugendliche und bereiten ihnen
viel Spaß. Oftmals fehlt ihnen jedoch die Kompetenz,
ihr Spielverhalten kritisch zu hinterfragen. Wir laden
Sie ein zum Online-Elternabend „Medien in der
 Familie – Infoveranstaltung für Eltern von 10- bis 14-
Jährigen, Schwerpunkt Digitale Spiele“. Gemeinsam
gehen wir z.B. der Frage nach, was Kinder und
 Jugendliche an digitalen Spielen fasziniert und wel-
che Spielgenres es gibt. Schwerpunkte sind u.a. die
Problematik von gewalthaltigen Spielen und exzes-
sivem Spielverhalten sowie die Vermeidung von Kos-
tenfallen bei Onlinespielen. Frau Sippel gibt Ihnen
unter den Schlagworten Verständnis – Verantwor-
tung – Kompetenz praktische Tipps, wie Sie ihr Kind
im Umgang mit Computerspielen begleiten und un-
terstützen können. Die Teilnahme ist kostenlos und
von der Stiftung Medienpädagogik Bayern gestiftet.
Die Stiftung Medienpädagogik Bayern stellt für die
Informationsveranstaltungen kostenfrei Referentin-
nen und Referenten des Medienpädagogischen Re-
ferentennetzwerks Bayern zur Verfügung. Das
Projekt wird von der Bayerischen Staatskanzlei ge-
fördert. Der Online-Elternabend wird mit Zoom
durchgeführt. Den Teilnahme-Link für den Eltern-

abend schicken wir Ihnen rechtzeitig vor dem Veran-
staltungstermin per E-Mail zu. *Bitte beachten: Bitte
melden Sie sich rechtzeitig bis zum 16.01.2022 an,
da wir kurzfristige Anmeldungen nicht mehr bearbei-
ten können*. Kooperation: Stiftung Medienpädago-
gik Bayern sowie Familienstützpunkte im Landkreis
Erding. Anmeldung über das Anmeldeformular un-
serer Homepage oder zentrumderfamilie@kbw-er-
ding.de 

Erding – Bindungsorientierte Säuglingspflege
findet am Samstag den 22.Januar 2022, von
10:00 bis 17:00 Uhr im Zentrum der Familie in
 Erding, mit Susanne Lenar und Christiane Butz,
statt. Es gelten die 2 G Regeln. Was braucht mein
Baby? Wie kann ich mein Baby wickeln, tragen, füt-
tern? Wie gelingt ein guter Start? Diese und weitere
Themen besprechen und erarbeiten wir gemeinsam
im Praxis-Workshop für werdende Eltern. Anmel-
dung über das Anmeldeformular unserer Homepage
oder zentrumderfamilie@kbw-erding.de 

Online: wie lernt unser Gehirn erfolgreich? Findet
am Montag, den 24.Januar 2022, von 20:00 bis
21:30 Uhr mit Christian Föckersperger statt. Wer
heute gesund und erfolgreich in der Schule, der
muss wissen, wie das Gehirn optimal funktioniert. In
allen Bereichen unseres Lebens werden wir ge-
schult, wie aber das wichtigste Organ arbeitet, wis-
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sen nur die Wenigsten. Viele Erklärungen der Ge-
hirnforschung helfen uns zu verstehen, warum Kin-
der, Schüler, Jugendlichen und Erwachsenen sich in
verschiedenen Situationen so unterschiedlich verhal-
ten und trotz großer Anstrengungen sich nicht immer
das gewünschte Resultat einstellt. Im Bereich der
Gesundheit, Kindesentwicklung und Bildung zeigt
sich besonders stark, wie wichtig es ist, die Ressour-
cen des Gehirns zu nutzen. Wie das geht, beantwor-
tet die Hirnforschung. Und wer weiß schon genau,

was wirklich bei Stress in unserem Körper und Ge-
hirn passiert? In diesem spannenden und humorvol-
len Vortrag gibt es viele Antworten auf diese
wichtigen Fragen. *Bitte beachten: Bitte melden Sie
sich rechtzeitig (min. 1 Tag vor dem Vortrag) an, da
wir kurzfristige Anmeldungen nicht mehr bearbeiten
können.* Anmeldung über das Anmeldeformular un-
serer Homepage oder zentrumder-familie@kbw-er-
ding.de
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Angebote aus dem 
Mehrgenerationenhaus 

Veranstaltungen Februar 2022
Bitte melden Sie sich für alle Angebote an. 
Wir informieren Sie dann über die dann 
geltenden Hygenie-Regeln.

• Senioren-Mittagstisch 
Anmeldung 08084/2578-0
• Deutsch-Training von A1 bis B2
Anmeldung: 08084/ 2578-22
• Fragestunde: Smartphone, Tablet, PC
Dienstag, 08.02.22, 13:30 – 15 Uhr
Ort: Realschule
Anmeldung: 08084/ 2578-22
• Veeh-Harfen-Gruppe
Do, 16:15 bis 17:15 Uhr
Infos und Anmeldung: 08084/ 2578-22
• Internationale Eltern-Kind-Gruppe
Mittwoch, von 9 bis 11 Uhr
Anmeldung bei Martina Apfelbeck, 08084/ 2578-25
• Familienstützpunkt
Dienstag 15 bis 17:00 Uhr 
und Do 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung
Infos: Claudia Luther-Sirch, Tel. 08084 2578-18,
mgh.familien-taufkirchen@caritasmuenchen.de
Beratungs-Eck
• Erziehungsberatung in Taufkirchen (Vils)
Anmeldung unter 08122/ 89 205 30
erziehungsberatung@lra-ed.de

• Migrationsberatung von IN VIA
bitte Termin vereinbaren
Tel. 0159 04583899
• Soziale Beratung: bei finanziellen Schwierigkei-
ten und sozialen Notlagen
2.2. von 16 bis 18 Uhr
Anmeldung: 08122 955 94 0
• Teilhabeberatung (EUTB)
Mittwoch, 16.02. von 9 bis 11 Uhr im Ruheraum
Anmeldung: 08121-8830 890 oder per Mail:
eutb.ono@ospe-ev.de
• Treffen Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Treffen: Jeden Montag, 19 Uhr
Kontakt: Walter Semerad
landshut@freundeskreise-sucht-bayern.de
Tel:  0174/7577684
https://www.freundeskreise-sucht-bayern.de/
• Hospizverein: Beratung zu Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht
Freitag, 18.2. von 14 bis 18 Uhr 
Terminvereinbarung: 08122 90 16 83
• Werkstatt-Café
Infos und Anmeldung: 08084/ 25 78-22

Wir leben Zukunft vor

Pfarrweg 1, 84416 Taufkirchen (Vils)

Deutsch-Trainer/ Trainerin gesucht
Derzeit wollen glücklicherweise viele Gemeindebürge-
rinnen und -bürger Deutsch lernen oder ihre Deutsch-
Kenntnisse verbessern. Deshalb suchen wir
Verstärkung. Haben Sie Zeit und Lust, sich zu engagie-
ren? Wir können eine Aufwandsentschädigung von 9 €
pro Stunde zahlen.
Anforderungsprofil:
• Sie sprechen fließend deutsch
• Sie können gut erklären und haben Geduld
• Sie haben mindestens 1x wöchentlich für 1 bis 2 Stun-
den Zeit

• Auch geeignet für junge Erwachsene
Melden Sie sich bei uns im Caritas Mehrgenerationen-
haus unter 08084/2578-22 oder 
katharina.gaigl@caritasmuenchen.de

Sucht-Selbsthilfegruppe 
Als Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe setzen wir uns
für suchtgefährdete und suchtkranke Menschen und ihre
Angehörigen ein. Unser Ziel ist es, ein Leben ohne
Sucht zu führen – selbstbestimmt, einzigartig und mit
neuen Perspektiven. In unserem Freundeskreis für
Suchtkrankenhilfe treffen wir uns, weil wir erkannt
haben, dass es uns hilft, miteinander zu reden. Wir set-
zen auf das Prinzip der Selbsthilfe. Nach dem Motto: Ein
Freund versteht mich so wie ich bin. Dieses Prinzip hilft
seit Jahrzehnten vielen Menschen, sich von der Abhän-
gigkeit von einem Suchtmittel zu befreien. Der Freun-
deskreis für Suchtkrankenhilfe in Taufkirchen besteht
seit 20 Jahren. Nach vielen Jahren im kbo-Klinikum
haben wir seit eineinhalb Jahren im Mehrgenerationen-
haus in Taufkirchen eine neue Heimat gefunden. Dort
wurden wir freundlich aufgenommen und fühlen uns
richtig wohl.
Wir treffen uns immer montags um 19 Uhr. Wer neu zu
uns kommen will, bitten wir sich vorab mit Walter
(0176/34840500) in Verbindung zu setzen.
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Umweltschonend heizen – ja das geht!
„Öl raus – Biomasse rein!“ Mit dieser einfachen Formel schaffen 
Sie es, umweltschonend zu heizen und schon bei der Anschaf-
fung richtig Geld zu sparen: bis zu 45 % der Kosten werden vom 
Staat erstattet! Für alle Holzheiz-Systeme können noch bis zum 
31.12.2021 Förderanträge gestellt werden, für die Umsetzung 
haben Sie dann zwei Jahre Zeit. 

Aber was versteht man im Bereich der Heiztechnik unter Bio-
masse? In erster Linie geht es um den Energieträger Holz. Für die 
Wärme-Erzeugung mit Holz gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die wir kurz erklären.

Pelletheizungen
Vielseitig geeignet für Einfamilienhäuser bis hin zu großen Gewer-
bebetrieben. Pellets sind getrocknete und gepresste Hobel- und 
Sägespäne. Sie punkten mit erstklassigen Heiz- und Brennwer-
ten und hinterlassen dadurch auch kaum Rückstände. Mit einem 
Wirkungsgrad von bis zu 95 % sind Pelletheizungen deshalb am 
sparsamsten im Brennstoffverbrauch und so am umweltscho-
nendsten.

Hackgutheizungen
Ideal geeignet für Landwirte mit eigenem Wald, holzverar-
beitende Betriebe oder für Nahwärmeversorgungssyste-
me. Zur Hackschnitzelerzeugung wird ausschließlich Rest-
holz verwendet, das voll automatisiert und ohne großen 
Aufwand zum Brennstoff verarbeitet wird. Es ist aus die-
sem Grund der preiswerteste Energieträger aus Biomasse.

Stückholz- bzw. Scheitholzheizung
Scheitholzkessel haben große Füllräume und erlauben 
Scheitholzlängen bis zu 50 cm. Auch dieser heimische 
Brennstoff ist kostengünstig, krisensicher und umwelt-
freundlich. Eine lange Brenndauer und Pufferspeicher sor-
gen für bequemes Heizen. 

Wir planen und installieren die für Sie passende Biomasse-
Heizungsanlage!

Nutzen Sie noch bis 31.12.2021 die Fördermöglichkeiten!
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin unter
Telefon 08705 - 1220.

Modern und CO2 neutral: HEIZEN MIT HOLZ

Öl raus - Biomasse rein

45% Förderung

Kalkformationen faszinieren
doch in den Wasserleitungen  und Haushaltsgeräten in Ihrem Haus 
haben sie nichts verloren. Beenden Sie die „Kalkzeit“ ganz einfach 
durch eine auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmte 
Wasserenthärtungsanlage. 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

1. Werterhalt dank Kalk- und Korrosionsschutz
Stark kalkhaltiges, sogenanntes hartes Wasser, ist mit seinem ho-
hen Anteil an Kalzium und Magnesium für unsere Gesundheit för-
derlich. Unsere Wasserleitungen und technischen Geräte im Haus 
mögen Kalkbeläge allerdings nicht so gerne: zugekalkte Rohre und 
Wärmetauscher verursachen hohe Folgekosten. Auch Rostwasser 
ist ein häufiges Problem. Eisenoxidpartikel können Lochfraß und 
Rohrbruch verursachen. Zudem lieben Bakterien Rostwasser und 
machen es unappetitlich und gesundheitsgefährdend. Sprechen Sie 
mit uns über chemiefreie Kalk- und Korrosionsschutzsysteme, bei 
der die natürliche Trinkwasserqualität erhalten bleibt!

2. Purer Wassergenuss dank hochwertiger Filter
Hochwertige Filtersysteme sorgen zuverlässig dafür, 
dass Schmutz und Rost erst gar nicht ins Haus kom-
men und Ihre Trinkwasserqualität dauerhaft gesichert 
ist. Trinkwasserfilter sollten im Durchschnitt einmal 
pro Jahr getauscht werden!

3. Dauerhafter Schutz Ihrer Heizungsanlage
Auch Ihr Heizungsfüllwasser sollte in optimaler Quali-
tät bleiben. Zum Schutz der Heizungswasserleitungen 
darf sich im Heizungskreislauf nur sog. VE-Wasser 
(vollenthärtet und entmineralisiert) befinden. Wird 
normales Leitungswasser nachgefüllt, lagert sich in 
kürzester Zeit Kalk in den Rohren ab. Schon Ablage-
rungen mit 3 mm Stärke verursachen Energie-Über-
tragungsverluste von 20 Prozent! Wir empfehlen eine 
digitale Heizungsbefüllstation als sicherste und kom-
fortabelste Lösung.
Wir beraten Sie gerne!

Die Kalkzeit ist vorbei!


